
V1.02.1 
Publikation der Events. Bedingungen. 
 
 
Für die Publikation von Veranstaltungen von Meilemer Institutionen sind zwei Plattformen vor-
gesehen (Ziffern 1 und 2). Bitte beachten Sie die Verantwortlichkeiten und Abgrenzungen, um 
falsche oder nicht mehr aktuelle Veröffentlichungen zu verhindern. 
 
 
1. Publikation über die Homepage der Gemeinde Meilen (www.meilen.ch) 
 
Ihre Veranstaltungen werden im Internet publiziert, wenn 
− der Organisator in Meilen ansässig ist, 
− diese in Meilen stattfinden, 
− der Teilnehmerkreis nicht beschränkt ist und 
− diese aus sittlicher Sicht unbedenklich sind. 
 
Die Gemeindeverwaltung behält sich vor, Eintragungen, die den vorgenannten Kriterien nicht 
entsprechen, aus dem Internet zu löschen. 
 
Die Vereine bzw. Veranstaltungsorganisatoren sind für die Eingabe und den Inhalt der Publikati-
onen verantwortlich. Die Gemeindeverwaltung übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Publikationen. 
 
Instruktionen für das Eingeben von Veranstaltungen über die Homepage erteilen die Zentralen 
Dienste der Gemeindeverwaltung, Tel. 044 925 92 54, praesidiales@meilen.zh.ch. Die Zentralen 
Dienste sind bereit, Veranstaltungen von Vereinen gemäss Vorgaben einzugeben, sofern es sich 
nur um einzelne Events pro Jahr handelt.  
 
Die Publikation im Internet führt nicht automatisch zu einer Reservation von Räumlichkeiten im 
Gasthof Löwen. Dazu ist Ziffer 3 zu beachten. 
 
 
2. Monatliche Publikationen im Meilener Anzeiger 
 
Die Gemeindeverwaltung sorgt für eine monatliche Publikation von Veranstaltungen des jeweili-
gen Folgemonats im Veranstaltungskalender des Meilener Anzeigers. Informationsgrundlage da-
zu bilden die Daten, wie sie durch die Vereine im Internet veröffentlicht werden (Ziffer 1). Als 
Stichtag für den Druck gilt der zweitletzte Donnerstag des Vormonats. Die Gemeindeverwaltung 
behält sich vor, zu ausführliche Ausschreibungen zu kürzen. 
 
 
3. Meldung von Veranstaltungen für die Reservation des Jürg Wille-Saals des Gast-

hofs Löwen 
 
Im Hinblick auf die jährliche Vereinspräsidentenkonferenz können Vereine ihre Reservationswün-
sche für den Jürg Wille-Saal des Gasthofs Löwen anmelden. Die Vereine müssen bei den Zentra-
len Diensten der Gemeindeverwaltung gemeldet sein, damit sie jeweils anfangs Jahr eine Einla-
dung mit Antragsformular zugesendet erhalten. Nach der Vereinspräsidentenkonferenz sind 
Saalreservationen direkt mit dem Gasthof Löwen abzuwickeln. 
 
Die Beantragung einer Saalreservation führt nicht automatisch zur Publikation der betreffenden 
Veranstaltung auf der Homepage der Gemeinde Meilen. Diese ist durch die Vereine zusätzlich 
einzuleiten (siehe Ziffer 1). 
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